
Initiative zur Naturheilkunde

Abstimmungstext sorgt für Aufregung
Die Befürworter der
Naturheilkunde-Initiative
fühlen sich getäuscht: Das
Abstimmungsbüchlein der
Regierung sei irreführend.

Der Dachverband für Alternativ­
medizin in der Schweiz geht mit der
Regierung hart ins Gericht. <<ImAb­
stimmungsbüchlein werden falsche
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ABSTIMMUNGEN

Angaben gemacht», sagt Markus Senn
von der Föderation Alternativ Medizin
Schweiz (Farns). Die Fams sagt Ja zur
Initiative und Nein zum Gegenvor­
schlag - im Text des Abstimmungs­
büchleins werde aber suggeriert, dass
der Verband dem Gegenvorschlag zu­
stimme. Es geht um folgende Passage
auf Seite 9 des Abstimmungsbüchleins,

das an die Luzerner Stimmbürger ver­
schickt wurde:

Gegenvorschlag
Kantonsrat und Regierung stellen der

Initiative einen Gegenvorschlag gegen­
über. Danach soll (...) eine Berufsau~­
übungsbewilligung eingeführt werden.
Diese Lösung wird von der Föderation
Alternativ Medizin Schweiz (Farns) un­
terstützt.

Falsche Tatsachen suggeriert?
Markus Senn ist verärgert: «Wir sind

nicht für den Gegenvorschlag, sondern
für die Initiative - im Text wird aber das
Gegenteil suggeriert.»

Gestern hat der Kanton auf die
Vorwürfe reagiert. «Der Text im Ab­
stimmungsbüchlein ist korrekt», sagt
Urs Käch von der StaatskanzIei, die
gestern auch eine entsprechende Me­
dienmitteilung verschickt hat. Die Aus­
sage zur Farns beziehe sich auf den
Satz unmittelbar vorher, also dass die
Fams die Einführung einer Berufsaus­
übungsbewilligung für Naturheilprak­
tiker unterstütze. Dies befürwortet die
Fams tatsächlich. Allerdings soll die
Bewilligung sofort gelten - und nicht

erst nachdem es eidgenössische Diplo­
me gibt, wie Regierung und Parlament
es fordern.

Ausserdem verbreitete die Regierung
via Medienmitteilung eine Klarstellung,
wonach sich die Fams für die Initiative
ausspricht und den Gegenvorschlag

«Es mutet aber schon
etwas seltsam an.»

RENATA M. MEILE,
INITlA TlV-BEFÜRWORTERIN

ablehnt. Markus Senn gibt sich damit
vorerst zufrieden. «Wir behalten uns
aber weitere Schritte vor.»

Eine Klarstellung des Abstimmungs­
büchleins via Medien - ist das rechtlich
korrekt? Ja, sagt Paul Richli, Rechtspro­
fessor an der Uni Luzern. Auch er hat

aufgrund des Abstimmungsbüchleins
angenommen, dass die Farns für den
Gegenvorschlag sei. «Die Passage ist in
der Tat verwirrend», sagt er. <<Allerdings
wäre es wohl ein zu grosser Aufwand,
die Abstimmungsbüchlein deswegen
nochmals drucken zu lassen und zu
verschicken.» Die ·Situation sei un­
schön. <<Aberder Fehler ist nicht sehr
gravierend.»

Komitee ist befremdet
Theoretisch könnte das Initiativko­

mitee eine Einsprache einreichen. Re­
nata M. Meile vom Verein «Ja zur
Luzerner Naturheilkunde» will noch
abwarten. «Wir behalten uns rechtliche
Schritte vor, falls das Abstimmungsre­
sultat knapp ausfallen sollte», sagt sie.
«Es mutet aber schon etwas seltsam an,
dass die Befürworter des Gegenvor­
schlags anscheinend nicht genügend
gute Argumente für ihr Anliegen ha­
ben», sagt Meile.

Falls doch noch eine Einsprache ein­
trifft, würde die Abstimmung trotzdem
durchgeführt. Eine solche Einsprache
hat keine aufschiebende Wirkung.
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